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EPA-Studie: Rasantes Wachstum bei
Patentanmeldungen im Bereich 3D-Druck
Eine im Herbst 2023 veröffentlichte EPA-Studie zeigt, dass im Bereich der additiven
Fertigung (3D-Druck) die Zahl der Patentanmeldungen achtmal schneller als der
Durchschnitt aller anderen Technologien gewachsen ist. Der Studie zufolge ist die
Zahl der Patentanmeldungen im Bereich des 3D-Drucks im Zeitraum 2013 bis 2020
mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von 26,3 % gestiegen.

Quelle: EPA

Weltweiter Spitzenreiter bei Patentanmeldungen im Zusammenhang mit 3D-Druck
zwischen 2001 und 2020 sind die USA mit 40 % aller internationalen Patentfamilien
(IPF), gefolgt von Europa (EU- und EPA-Mitgliedsländer) mit 33 %. Innerhalb
Europas trägt Deutschland mit 41 % den größten Teil bei.

Quelle: EPA

Im Unternehmensranking der führenden Anmelder von 3D-Patenten steht General
Electric an erster Stelle, gefolgt von Raytheon Technologies und HP. Unter den Top
20 befinden sich auch sechs Unternehmen aus Europa. WITTEWELLER vertritt
mehrere der gelisteten Patentanmelder.

Quelle: EPA

3D-Druck-Verfahren haben sich in den letzten 10 Jahren von einer
Nischentechnologie für den Prototypenbau hin zu einem üblichen
Fertigungsverfahren für kundenspezifische Massenfertigung und sogar
Serienproduktion in immer mehr Branchen entwickelt.

Gegenüber herkömmlichen Herstellungsweisen wie Bohren, Fräsen, Gießen bietet
der 3D-Druck den Vorteil, dass Ressourcen gespart und komplexe Formen sowie
individuelle Designs einfacher, schneller und kostengünstiger hergestellt werden
können.

Seit 2010 haben 3D-Druck-Verfahren vor allem in den Sektoren Gesundheit und
Medizin und in der Transportbranche (einschließlich Luft- und Raumfahrt und
Automobilbau) stetig an Bedeutung gewonnen. Jedoch findet der 3D-Druck verstärkt
auch in anderen Branchen wie bspw. Energie, Elektronik, Bauwesen und der
Lebensmittelbranche Anwendung. Grund hierfür ist, dass 3D-Druck-Technologien
für immer mehr Materialien wie z.B. Kunststoffe, Metalle, Keramik und sogar
organische Zellen entwickelt werden.

Damit gewinnt die additive Fertigung weiter an Bedeutung. In der Industrie ist sie
bereits jetzt nicht mehr wegzudenken.

Weiterführende Informationen
EPA NEWS

STUDIE EPA (ZUSAMMENFASSUNG)

GESAMTE STUDIE EPA (ENGLISCH)

WITTEWELLER NEWS 2020 (3D-DRUCK UND IP-RECHT)
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Neues zum Einheitspatent und Einheitspatentgericht:
Erste Zwischenbilanz
Seit dem 1. Juni 2023 können europäische Patente mit einheitlicher Wirkung
(sog. Einheitspatente oder Unitary Patents: UPs) beim Europäischen Patentamt
(EPA) registriert werden, die nicht mehr in einzelne nationale Bündelpatente
zerfallen, sondern in 17 Mitgliedstaaten der Europäischen Union wirksam werden
und eine einheitliche Wirkung entfalten. Gleichzeitig ist das Übereinkommen zur
Schaffung des Einheitlichen Patentgerichts (Unified Patent Court: UPC) in Kraft
getreten. Das UPC ist für Fragen der Verletzung und der Rechtsgültigkeit von
Einheitspatenten und europäischen Patenten zuständig. Nach einem guten halben
Jahr kann eine erste Zwischenbilanz gezogen werden.

Das EPA veröffentlicht in einem „Dashboard“ auf seiner Webseite laufend
aktualisierte Zahlen. Dieses Dashboard zeigt den Status und die Entwicklung der
Anträge, die Herkunft der Patentanmelder, die Technologiebereiche (IPC), auf die
sich ihre Patente beziehen, sowie die Sprache, in der ihre europäischen Patente
veröffentlicht und anschließend übersetzt wurden.

Quelle: EPA (Stand: 29.01.2024)

Das Dashboard enthält zudem eine Übersicht über die Entwicklung der
eingereichten Anträge auf einheitliche Wirkung ab Februar 2023. Seit Mai 2023 ist
die Anzahl der Anträge kontinuierlich gestiegen. Bis 29. Januar 2024 wurden bereits
18.612 UPs registriert.

Quelle: EPA (Stand: 29.01.2024)

Die meisten UPs wurden im Bereich der Medizintechnik (11,7 % aller UPs) gefolgt
von Bauingenieurwesen (6,0 %) und Transportwesen (5,5 %) beantragt. Die
meisten Patentanmelder, die UPs beantragen, stammen aus Deutschland (3606),
gefolgt von USA (2829), Frankreich (1344), Italien (1016) und China (1014) (Stand:
29.01.2024).

Quelle: EPA (Stand: 29.01.2024)

Die Top 5 der Patentinhaber mit den meisten UPs sind: Johnson & Johnson,
Siemens, Qualcomm, Samsung und Ericsson.

Das UPC wird von Patentinhabern und Nichtigkeitsklägern bislang rege
angenommen. Laut einer Veröffentlichung des UPC Ende Dezember 2023 wurden
bislang 160 Verfahren anhängig gemacht, davon 67 Verletzungsklagen und 24
Nichtigkeitsklagen. 23 Verletzungsklagen wurden bei der Lokalkammer in München
anhängig gemacht, je 11 in Düsseldorf und Mannheim, 7 in der Lokalkammer Paris,
4 in der nordisch-baltischen Regionalkammer, je 3 in Hamburg, Mailand und Den
Haag und je 1 in Brüssel und Helsinki. Bei der Zentralkammer in Paris sind 21
Nichtigkeitsklagen eingegangen, bei der Zentralkammer München sind es 4.
Darüber hinaus wurden bei den Lokal- und Regionalkammern des UPC 48
Nichtigkeits-Widerklagen und 19 Anträge auf einstweilige Maßnahmen,
Beweissicherungen und Besichtigung eingereicht. Deutsch ist mit 49 % bei den
UPC-Verfahren die vorherrschende Verfahrenssprache, gefolgt von Englisch mit
40 %.

Anzuerkennen ist, dass das UPC sehr schnell und kompetent seine Arbeit
aufgenommen hat und in einer Reihe von einstweiligen Verfügungsverfahren auch
bereits Entscheidungen getroffen hat. Es wird erwartet, dass das UPC eine
zunehmend wichtigere Rolle einnehmen und die Anzahl an Patentstreitsachen vor
den nationalen Gerichten möglicherweise zurückgehen wird. Bei der Entscheidung
für ein nationales Streitverfahren oder ein Streitverfahren vor dem UPC sind eine
Vielzahl von Kriterien zu berücksichtigen, nicht zuletzt die mit einem UPC-
Streitverfahren verbundenen höheren Kosten und der recht hohe Zeitdruck durch ein
festes Fristenregime, das gleichzeitig aber auch dazu führt, dass der Beklagte
enorm unter Druck gesetzt wird.

Insgesamt bleibt abzuwarten, wie sich die Nutzung und die Rechtsprechung des
UPC in der nächsten Zeit entwickeln werden und ob sich weitere Länder dem
Übereinkommen anschließen. Der Start ist jedenfalls schon einmal sehr gut
gelungen.

Weiterführende Informationen
EPA DASHBOARD

UPC NEWS

Stephan Keck, Partner

PROFIL ANSEHEN
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EU-Kommission/ EUIPO: Neue EU-Verordnung über
den Schutz geografischer Angaben für handwerkliche
und industrielle Erzeugnisse
Der Schutz geografischer Angaben gewinnt in der EU immer mehr an Bedeutung.
Geografische Angaben und regionale Spezialitäten genießen in der EU bereits
Langem Schutz. Dies galt bislang jedoch nur für Agrarerzeugnisse und
Lebensmittel.

Am 16. November 2023 wurde eine neue EU-Verordnung Nr. 2023/2411 zum
Schutz geografischer Angaben für handwerkliche und industrielle Erzeugnisse
(CIGIR) erlassen. Mit der neuen Verordnung wird ein unmittelbar geltender Schutz
geografischer Angaben für handwerkliche und industrielle Erzeugnisse wie z.B.
Schmuck, Textilien und Glas auf EU-Ebene eingeführt werden, der den
bestehenden EU-Schutz für geografische Angaben im Agrarbereich ergänzt.

So können geografische Angaben für industrielle oder handwerkliche Erzeugnisse,
die mit ihrem geografischen Erzeugungsgebiet in Verbindung gebracht werden
können wie z.B. Weihnachtsschmuck aus dem Erzgebirge, Böhmisches Glas und
Porzellan aus Limoges), einen ähnlichen Schutz wie regional erzeugte Lebensmittel
oder Getränke. Die Erzeuger und Hersteller dieser Produkte können ab dem 1.
Dezember 2025 Anträge auf Schutz von geografischen Angaben stellen.

Bislang existieren in den EU-Mitgliedstaaten unterschiedliche Vorschriften in Bezug
auf handwerkliche und gewerbliche Erzeugnisse. Die nationalen Regelungen sind
jedoch nicht harmonisiert und unterscheiden sich bezüglich des Schutzniveaus, der
Gebühren und der Verwaltung.

Mit der Einführung der EU-Verordnung werden bestehende nationalen Vorschriften
bis zum 2. Dezember 2026 ihre Gültigkeit verlieren. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen
die Mitgliedstaaten der EU-Kommission und dem EUIPO alle bestehenden
nationalen Namen mitteilen, die sie im Rahmen der neuen EU-Regelung
anerkennen und eintragen lassen wollen.

Der Schutz der Herkunftsangabe erfolgt nach einer Eintragung in ein EU-Register.
Dabei steht dem Antragssteller ein zweistufiges EU-Prüfungsverfahren zur
Verfügung. Eine erste Prüfung wird durch die nationalen Behörden erfolgen,
anschließend wird der Antrag und die Titeleintragung durch das EUIPO bestätigt. 

Weiterführende Informationen
EUIPO NEWS
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News aus den Ämtern
——————
EPA: Neue Zustellungsregeln

Das EPA hat die Praxis abgeschafft, postalische Empfangsbestätigungen
anzufordern und zu versenden. Ziel ist es, den Verwaltungsaufwand sowohl für das
EPA als auch für seine Nutzer zu verringern. Für Dokumente oder Eingaben, die
über einen der Online-Dienste des EPA eingereicht werden, erhalten die Nutzer
weiterhin eine sofortige elektronische Empfangsbestätigung.

Infolge dieser Abschaffung werden alle Vorladungen und Entscheidungen, die am
oder nach dem 1. Februar 2024 von der Eingangsstelle, der Prüfungs- oder
Einspruchsabteilung, der Rechtsabteilung oder der Einheitspatentabteilung erlassen
werden, keine Empfangsbestätigungen (EPA-Formblätter 2936[1] und 7936) mehr
enthalten. Auch die Nutzer werden nicht mehr aufgefordert, den Empfang dieser
Dokumente zu bestätigen.

Zustellungen der Beschwerdekammern über Entscheidungen, Vorladungen,
Mitteilungen, in denen auf formale Mängel hingewiesen wird oder in denen ein
Rechtsverlust festgestellt wird, sowie andere Schriftstücke, die von einer
Beschwerdekammer in einem bestimmten Fall festgelegt werden, werden nach
demselben Verfahren erstellt. Infolgedessen werden die Benutzer nicht mehr
routinemäßig aufgefordert, den Empfang dieser Schriftstücke zu bestätigen. Das
EPA-Formblatt 3936 wird zurückgezogen. Das Gleiche gilt für die Zustellungen der
Großen Beschwerdekammer.

Ebenso wird die Praxis, den Nutzern die Möglichkeit zu bieten, eine
Empfangsbestätigung für nachträglich in Papierform eingereichte Unterlagen zu
erhalten, für nach dem 1. Februar 2024 eingegangene Anmeldungen eingestellt
werden. Für neue europäische Patentanmeldungen werden jedoch weiterhin
Empfangsbestätigungen ausgestellt.

Weiterführende Informationen
EPA AMTSBLATT
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——————
WIPO: Beitritt Griechenlands und Italiens zur Genfer Akte zum Haager
Musterabkommen

Griechenland und Italien treten der Genfer Akte zum Haager Musterabkommen bei.
Für Griechenland wird der Vertrag ab dem 13. Februar 2024 gelten. Das
Inkrafttreten in Italien folgt am 14. März 2024.

Beide Länder sind bereits seit Langem Mitglieder der sogenannten Haager Akte,
dem älteren Vertrag des Haager Musterabkommens.

Weiterführende Informationen
WIPO NEWS (Griechenland)

WIPO NEWS (Italien)
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——————
G7-Treffen der Patent- und Markenämter zum Schutz geistigen Eigentums im
Metaverse 

Patent- und Markenämter der G7 Länder haben im Dezember 2023 eine
gemeinsame Erklärung zum geistigen Eigentum in digitalen Kontexten, u.a zum
Metaverse abgegeben.

Das Metaverse ist ein digitaler Raum, in dem Menschen als Avatare, also künstliche
Figuren, miteinander interagieren, kommunizieren, kooperieren aber auch handeln
und Besitz haben können. Einige bekannte Unternehmen bieten dort bereits Waren
an, die real gekauft werden können. Es gibt erste Streitigkeiten über
Markenrechtsverletzungen und etwaige Produktpiraterie im Metaverse.

Anlässlich des G7-Treffens der Ämter für geistiges Eigentum hat die Präsidentin des
Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA), Eva Schewior, die Bedeutung des
Schutzes geistigen Eigentums in digitalen Kontexten wie folgt hervorgehoben. „[….]
Die Regeln für geistiges Eigentum bestehen in der virtuellen Welt unvermindert fort.
Auch das Metaversum ist kein rechtsfreier Raum, in dem man tun und lassen kann,
was man will. Dieses Bewusstsein wollen wir als große Industrienationen stärken.“

Markeninhaber, die ihre Produkte im Metaverse anbieten und verkaufen wollen,
sollten darauf achten, dass Markenschutz auch für die Benutzung im virtuellen
Raum besteht.

Da es sich bei virtuellen Versionen realer Waren auch um Programmcodes handelt,
werden sie von den meisten Ämtern weltweit, u.a. auch dem DPMA, derzeit als
digitale Daten in Klasse 9 der Nizza-Klassifikation eingeordnet. Die digitale Ware
wird dabei oft durch einen NFT („non-fungible token“), also einen nicht
austauschbaren Datenabschnitt einer Blockchain abgesichert. Mögliche
Formulierungen in amtlichen Warenverzeichnissen sind daher z.B. „virtuelle
Smartphones authentifiziert durch NFT“ oder „Computersoftware für Blockchain-
Technologie“.

Weiterführende Informationen
DPMA NEWS

JAPAN IPO NEWS
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News von WITTEWELLER

——————
Herzlichen Glückwunsch zur Partnerschaft!!

WITTEWELLER freut sich, die Ernennung von Herrn Patentanwalt Ali Yesil zum
Partner bekannt zu geben. Seine Aufnahme in die Partnerschaft erfolgte mit
Wirkung zum 1. Januar 2024.

Unsere rein aus Patentanwältinnen und Patentanwälten bestehende IP-Boutique mit
Hauptsitz in Stuttgart vergrößert sich auf nunmehr 18 Partnerinnen und Partner. Mit
Ali Yesil setzt WITTEWELLER die langjährige Tradition erfolgreich fort, junge
Naturwissenschaftler und Ingenieure über eine breitgefächerte Ausbildung zum
Beruf des Patentanwalts und in die Partnerschaft zu führen. 

Ali Yesil ist seit Beginn seiner Ausbildung zum Patentanwalt am Standort Stuttgart
von WITTEWELLER tätig. Er berät und vertritt sowohl internationale
Großunternehmen als auch kleinere und mittlere Unternehmen aus dem Mittelstand
in allen Bereichen des gewerblichen Rechtsschutzes. Sein bisheriger Fokus sind
Anmelde- und Erteilungsverfahren in Patent-, Marken- und Designangelegenheiten
sowie Einspruchsverfahren gegen erteilte Patente. Er ist zugelassener Vertreter vor
dem DPMA, BPatG und EUIPO.

Ali Yesil hat einen Masterabschluss in Luft- und Raumfahrttechnik und praktische
Erfahrung vor allem auf den Gebieten der Luft- und Raumfahrttechnik, allgemeinen
Mechanik, Verpackungstechnik, Fördertechnik, Energiespeichersysteme und
Strömungsmechanik gesammelt. Durch einen sechsmonatigen Studienaufenthalt bei
der US-Weltraumbehörde NASA im kalifornischen Silicon Valley konnte er darüber
hinaus Erfahrung in internationalen Kooperationen und Entwicklungsprojekten
sammeln. 

ZUM SEITENANFANG

——————
Auszeichnungen WITTEWELLER im Jahr 2023

Wir freuen uns sehr darüber, dass WITTEWELLER auch im Jahr 2023 für besondere
Leistungen im Bereich Patentrecht/Gewerblicher Rechtsschutz gewürdigt wurde.

Das Wirtschaftsmagazin Handelsblatt hat WITTEWELLER als „Deutschlands BESTE
Anwälte" im Gewerblichen Rechtsschutz für das Jahr 2023 ausgezeichnet und dabei
die Partner Dr. Volker Heuckeroth, Stephan Keck, Christian Steil und Mark Wegener
besonders hervorgehoben.

Zudem wurde WITTEWELLER auch durch den Fachverlag JUVE erneut als eine der
führenden Patentanwaltskanzleien in der Rubrik "Patent Filing – Germany 2023"
ausgezeichnet.

Als oft empfohlene Anwälte werden Christian Steil, Dr. Volker Heuckeroth und
Stephan Keck genannt. In dem JUVE-Ranking wird WITTEWELLER zudem eine
besondere Expertise in den Bereichen Pharma und Biotechnologie, Medizintechnik,
Elektronik, Mechanik sowie Verfahrens- und Maschinentechnik bescheinigt.

Die Financial Times zählt WITTEWELLER zu Europe’s Leading Patent Law Firms
2023“. Im Ranking wird WITTEWELLER insbesondere in der Kategorie
„Elektrotechnik und Physik“ ausgezeichnet.

Wir sind stolz auf diese Auszeichnungen und werden weiterhin unsere Expertise und
Erfahrung dafür einsetzen, um für unsere Mandanten Bestleistungen zu erzielen.

ZUM SEITENANFANG
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